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Kriterien für die Erteilung einer Befugnis zur Leitung in der 

Zusatz-Weiterbildung Intensivmedizin 
 
 
Für die allgemeinen Bestimmungen wird auf die §§ 5 und 6 der Weiterbildungsordnung der 
Ärztekammer Berlin von 2004 (WBO 2004) verwiesen. 
 
 
1. Persönliche Voraussetzung 

In Anwendung von § 5 Abs. 2 WBO 2004 kann die Befugnis einem Arzt erteilt werden, der 
folgende Bezeichnungen führt: 

 Facharztanerkennung in den Gebieten Anästhesiologie, Chirurgie, Innere Medizin, Kin-
der- und Jugendmedizin, Neurochirurgie oder Neurologie 

und 

 Intensivmedizin 

 
2. Weiterbildungsstätte  

stationäre intensivmedizinische Einrichtung 

 
3. Maximaler Befugnisrahmen 

24 Monate 
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Befugnis-
rahmen Voraussetzungen Anmerkungen 

24 Monate Struktur der Weiterbildungsstätte 

 intensivmedizinischer Bereich mit mindestens sechs Beat-
mungsplätzen 

Leistungsspektrum 

 Organersatztherapie (mindestens kontinuierliche Nierenersatz-
therapie, weitere Verfahren, z. B. extrakorporale Membran-
oxygenierung, Leberersatztherapie; mindestens 12 Patienten 
pro Arzt in Weiterbildung; ersatzweise Mitarbeit in kranken-
hausinternen Dialysestationen) 

 Beteiligung an der Behandlung von Patienten mit intrakraniel-
len Erkrankungen (z. B. Blutungen, Tumor, apoplektischer In-
sult, Schädel-Hirn-Trauma; 10 Patienten pro Arzt in Weiter-
bildung) 

 Beteiligung an der Behandlung polytraumatisierter Patienten 
(10 Patienten pro Arzt in Weiterbildung) 

Die in den Richtlinien über den Inhalt der Weiterbildung für die 
Zusatz-Weiterbildung Intensivmedizin enthaltenen Richtzahlen 
sollen innerhalb von 24 Monaten vom Arzt in Weiterbildung an 
der Weiterbildungsstätte erreicht werden können. 

Werden Ärzte aus ei-
nem anderen als dem 
Fachgebiet des Befug-
ten weitergebildet, muss 
im Rahmen der Weiter-
bildung mit dem befug-
ten Facharzt des ent-
sprechenden Gebietes 
kooperiert werden. Die 
gesamte Weiterbildung 
ist detailliert zu doku-
mentieren. Der koope-
rierende Weiterbilder 
muss im Weiterbil-
dungszeugnis die durch 
ihn vermittelten Weiter-
bildungsinhalte bestäti-
gen. 

18 Monate 

 

Struktur der Weiterbildungsstätte 

 intensivmedizinischer Bereich mit mindestens sechs Beat-
mungsplätzen 

Leistungsspektrum 

siehe Tabelle unten 

12 Monate 

 

Struktur der Weiterbildungsstätte 

 intensivmedizinischer Bereich mit mindestens sechs Beat-
mungsplätzen 

Leistungsspektrum 

siehe Tabelle unten 

 

Monate Befugnis 24 18 18 12 

Organersatztherapie X X X X 

intrakranielle Erkrankungen X X   

polytraumatisierte Patienten X  X  

 


